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Raumordnung und Bauleitplanung können einen Beitrag 

zum Klimaschutz leisten: Emissionsminderung durch 

klimagerechte Siedlungsstrukturen sowie durch die Senkung des 

Energieverbrauchs im Verkehrs-, Siedlungs- und Gebäudebereich, 

Entwicklung bzw. Sicherung von Flächen für erneuerbare 

Energien und von Kohlenstoffsenken. Ergänzend dienen z. B. 

Energiekonzepte oder Kommunikationsstrategien. 
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1 Einführung: Klimaschutz und Klimawandel

Klimaschutz umfasst einerseits alle Bemühungen zum Schutz des globalen Klimas, wofür häufig 
auch der Begriff Mitigation verwendet wird, und andererseits den Schutz bzw. die Sicherung der 
lokalen (bio-)klimatischen Funktionen im Sinne des Schutzguts „Klima“ der Umweltverträglich-
keitsprüfung (UVP) oder der Strategischen Umweltprüfung (SUP) (▷ Umweltprüfung) (Birkmann/
Böhm/Buchholz et al. 2013: 13 f.).

Hintergrund jeglicher Bemühungen zum Schutz des globalen Klimas ist der Konsens der Kli-
maforschung, wonach die weitere Zunahme von Treibhausgasen in der Atmosphäre zu globalen 
Klimaänderungen (▷ Klima, Klimawandel) führt. Neben der Anpassung an die unerwünschten Fol-
gen des Klimawandels (▷ Klimaanpassung) ist der Klimaschutz ein wichtiger Ansatz im Umgang 
mit dem Klimawandel, da er die Vermeidung von Treibhausgasemissionen zum Ziel hat und somit 
an den Ursachen ansetzt. Treibhausgasemissionen, insbesondere CO2-Emissionen, entstehen 
hauptsächlich durch Energieerzeugung, Verkehr, Haushalte und die Industrie sowie darüber hin-
aus – zu einem geringeren Anteil – durch Landnutzung bzw. Landnutzungsänderungen.

2 Handlungsbereiche des Klimaschutzes in der Stadt- und 
Raumentwicklung

Die Gesamtheit klimaschützender Optionen umfasst informatorische (weiche) Maßnahmen,  
finanzielle Fördermaßnahmen, ordnungsrechtliche Maßnahmen, regulative (harte) Maßnahmen, 
fachplanerische, investive Maßnahmen sowie räumlich-gesamtplanerische Maßnahmen (vgl. 
Bergmann/Kanzlerski/Otto et al. 1993). Dabei zeigt sich bereits an dieser Stelle, dass raumordne-
rische und bauleitplanerische Maßnahmen nur einen Teil aus dem gesamten Maßnahmenpaket 
darstellen. Gleichwohl kommt ihnen aufgrund ihres integrierten raumbezogenen und im Falle der 
▷ Raumordnung überörtlichen Ansatzes eine große Bedeutung zu, besonders wenn es um Stand-
ortentscheidungen neuer Nutzungen (Neuplanung) geht.

Um den anhaltenden, aus Sicht des Klimaschutzes negativen räumlichen Entwicklungstrends 
(Flächenverbrauch, Siedlungsdispersion, räumlich-funktionale Entflechtung etc.; BBSR 2012: 
91 ff.) gegenzusteuern, sind neben den Fachplanungen (▷ Fachplanungen, raumwirksame) vor al-
lem die Instrumente der räumlichen Gesamtplanung auf allen Planungsebenen einzusetzen, die 
in erster Linie bei Neuplanungen greifen und auf diese Weise die CO2-induzierenden Standort-, 
Mobilitäts- und Konsummuster beeinflussen (Fleischhauer/Bornefeld 2006: 162).

Die Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen gestaltet sich mit den Möglichkeiten des Pla-
nungsrechts im Bestand hingegen schwierig. Hier stehen der Bestandsschutz und potenzielle 
Entschädigungsforderungen wegen Nutzungseinschränkungen der Realisierung CO2-emissions-
mindernder Maßnahmen oder der Verringerung von Schadenspotenzialen entgegen (Wickel 2011: 
420). Wo in Bezug auf Einzelgebäude Grenzen bestehen, können jedoch gebietsbezogene ener-
getische Maßnahmen wie z. B. Blockheizkraftwerke, innerstädtische Fotovoltaik oder komplexe 
Planungen für die Nutzung von Erdwärme und Windenergie in städtischen Zusammenhängen im 
Bestand wirksam sein (Krautzberger 2012: 101). Im besonderen Städtebaurecht finden die Zie-
le des Klimaschutzes und der Klimaanpassung im Rahmen des Stadtumbaus Berücksichtigung, 
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wo sie auch im Bestand wirksam werden können. Der Erfolg von Stadtumbaumaßnahmen legt 
allerdings konsensuale Maßnahmen nahe und hängt oft vom Vorhandensein entsprechender För-
dermittel ab (Wickel 2011: 421). Potenziale bei bestehenden Verkehrs- und Siedlungsstrukturen 
liegen auf kommunaler Ebene zudem in einem verstärkten Zugang auf Eigentümer über Informa-
tion und Kommunikation und ein verstärktes „Mainstreaming“ von Klimaschutz bei örtlich und 
überörtlich bedeutsamen Investitionen (Fleischhauer/Overbeck/Janssen et al. 2013: 97).

3 Klimaschutz in der Bauleitplanung und Raumordnung

Derzeit in Deutschland gültiger Rechtsrahmen zur Berücksichtigung des Klimawandels in der 
▷ Bauleitplanung ist § 1a Abs. 5 Baugesetzbuch (BauGB), wonach „den Erfordernissen des Klima-
schutzes […] sowohl durch Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch durch 
solche, die der Anpassung an den Klimawandel dienen, Rechnung getragen werden“ soll. Mit 
der Aufnahme dieser sogenannten Klimaschutzklausel 2011 ins BauGB wurde das Anliegen einer  
klimagerechten Stadtentwicklung gestärkt. Klimagerechte Stadtentwicklung umfasst somit 
städtebauliche Maßnahmen, die sowohl den Erfordernissen des Klimaschutzes (s.  Abb.  1) als 
auch der Klimaanpassung dienen. Hierzu sind insbesondere der Festsetzungskatalog des §  9 
BauGB und die möglichen Inhalte von städtebaulichen Verträgen (▷  Städtebaulicher Vertrag), 
aber auch der Anwendungsbereich im ▷ Stadtumbau präzisiert worden.

Mit der Klimaschutznovelle ist klargestellt worden, dass die Bauleitplanung sowohl eine Ver-
antwortung für den Klimaschutz als auch für die Klimaanpassung hat. Dies bedeutet jedoch auch, 
dass Klimaschutz und Klimaanpassung keine selbstständigen Aufgaben der Bauleitplanung sind 
und zu den städtebaulichen Erfordernissen hinzutreten bzw. diese konkretisieren. Auf der anderen 
Seite bleibt auch festzuhalten, dass Klimaanpassung eine städtebauliche Dimension besitzt, der 
die Gemeinden bei ihren Vorstellungen zur örtlichen Bodennutzung Rechnung tragen sollen. Fest-
setzungen im ▷ Bebauungsplan können nach den Grundsätzen des BauGB somit nur aus städte- 
baulichen Gründen mit Bezug zur Nutzung des Bodens erfolgen (Krautzberger 2011: 263; Wickel 
2011: 417; BMVBS 2013: 8 f.).

Die Bauministerkonferenz betrachtet den Klimaschutz, die Klimaanpassung und den de-
mografischen Wandel (▷ Demografischer Wandel) als untrennbare Elemente einer integrierten 
Stadtentwicklung, wobei die Herausforderung darin bestehe, Synergien und Zielkonflikte zu 
erkennen und in der Abwägung zu bewältigen (Bauministerkonferenz 2008: 2).

Eine Klimaschutzklausel ist im Raumordnungsgesetz innerhalb der Grundsätze des § 2 ROG in 
Abs. 2 Nr. 6 S. 6 explizit aufgeführt. Danach ist im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung (▷ Nach-
haltigkeit) innerhalb der ▷ Raumplanung den räumlichen Erfordernissen des Klimaschutzes durch 
Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, Rechnung zu tragen. Dies bezieht sich auf 
die Schaffung räumlicher Voraussetzungen für den Ausbau erneuerbarer Energien (s. Abb. 2), für 
eine sparsame Energienutzung und den Erhalt natürlicher Senken zur Einlagerung klimaschäd- 
licher Stoffe (§  2 Abs.  2 Nr.  6 S.  7 ROG; Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften 
2010: 8).
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Nahwärmeversorgung im Bebauungsplan gemäß § 9 BauGB

Im Bebauungsplan Hu 144 „Am Rahmer Wald“ wurde nach § 9 Abs. 1 Nr. 23b 

Heizzentrale für die Nahwärmeversorgung (NW) festgesetzt 

Quelle: Stadt Dortmund 2011

Für die Raumordnung zeigt die Ministerkonferenz für Raumordnung (MKRO) in ihrem Hand-
lungskonzept zu Vermeidungs-, Minderungs- und Anpassungsstrategien die Handlungsfelder im 
Klimawandel auf Landes- und Regionalplanungsebene mit ihren Handlungsschwerpunkten auf 
und stellt die raumordnerischen Instrumente und Strategien vor, die in den Ländern entsprechend 
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den jeweiligen Vorgaben und klimarelevanten Rahmenbedingungen zum Einsatz kommen können 
(MKRO 2013: 5). Hierzu zählen Raumordnungspläne auf Landesebene und regionaler Ebene mit 
ihren Festlegungen (Ziele und Grundsätze der Raumordnung in textlicher und/oder in zeichneri-
scher Form, z. B. als Vorrang- bzw. Vorbehaltsgebiete), die für die Raumordnungspläne durchzu-
führenden Umweltprüfungen, die stärkere Berücksichtigung von Aspekten des Klimaschutzes und 
-wandels im Rahmen von Raumordnungsverfahren und landesplanerischen Stellungnahmen, das 
Aufgreifen des Themas im Rahmen der sogenannten informellen raumordnerischen Instrumente 
(▷ Informelle Planung) nach § 13 ROG, also z. B. in regionalen Entwicklungskonzepten, bei der Mit-
wirkung an integrierten Verkehrskonzepten oder auch regionalen Klima- bzw. Energiekonzepten 
(▷ Energiekonzept), sowie das Erfordernis, Aspekte von Klimaschutz und -wandel zum Gegenstand 
der laufenden ▷ Raumbeobachtung, des Monitorings (▷ Monitoring) im Rahmen der Umweltprü-
fung und der Erfolgskontrolle von Raumordnungsplänen werden zu lassen (MKRO 2013: 5 f.).

Abbildung 2: Beispiel für die Darstellung von Windenergiebereichen im 
Regionalplan gemäß § 2 ROG

Im Entwurf des Regionalplans Düsseldorf werden Vorranggebiete für Wind-
energieanlagen („Windenergiebereiche“, schwarze Schraffur) dargestellt.

Quelle: Bezirksregierung Düsseldorf 2014
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3.1 Energiesparende und verkehrsvermeidende Siedlungs- und 

Aufgrund des Energiebedarfs für Heizung, Kühlung etc. sowie aufgrund des Energieverbrauchs 
von Personen- und Güterverkehr sind Gebäude und Siedlungen eine wesentliche Quelle von 
Treibhausgasemissionen. Im Nationalen Inventarbericht des Umweltbundesamtes (UBA) (UBA 
2013: 196) wird der Straßenverkehr als eine der Hauptquellengruppen genannt, dessen Anteil an 
den Gesamtemissionen von 1990 (12  %) bis 2011 (15  %) darüber hinaus deutlich gestiegen ist. 
Reduktionserfolgen in diesen Handlungsfeldern kommt somit eine große Bedeutung für das Er-
reichen der Klimaschutzziele zu. Die Möglichkeiten zur Entwicklung energieeffizienter Siedlungs-
strukturen auf der kommunalen und überörtlichen Ebene stehen daher im Zentrum der folgenden 
Ausführungen.

Kommunale Ebene

Gemäß § 1 Abs. 5 S. 2 BauGB sollen Bauleitpläne dazu beitragen, „auch in Verantwortung für den 
allgemeinen Klimaschutz“ eine menschenwürdige Umwelt zu sichern. BauGB und BauNVO er-
möglichen im Rahmen der Bebauungsplanung eine Reihe klimaschutzrelevanter Festsetzungen, 
wie z. B. Gebäudestandort und -ausrichtung, Gebäudehöhe, technische Festsetzung zur Ermögli-
chung des Einsatzes von erneuerbaren Energien, rationelle Energieversorgung, Energiekonzepte, 
aber auch Schutz und gezielte Entwicklung von Vegetationsbeständen und Freiflächen etc. (vgl. 
Fleischhauer/Bornefeld 2006; Janssen/Albrecht 2008: 69). Diese Vorgaben bzw. deren Umsetzung 
können zur Reduktion des Energieverbrauchs beitragen. 

Auch städtebauliche Verträge können dem Klimaschutz dienen, insbesondere Vereinbarun-
gen über die Nutzung von Kraft-Wärme-Kopplung für die Wärme- und Energieversorgung und von 
Solaranlagen gemäß § 11 Abs. 1 Nr. 4 BauGB (vgl. Krautzberger 2008a, 2008b). Auf der Ebene der 
Flächennutzungsplanung können Kriterien der Energieeffizienz und des Klimaschutzes in Stand-
ortentscheidungen einfließen (Janssen/Albrecht 2008: 68).

Überörtliche Ebene

Bei Betrachtung der überörtlichen Ebene wird offensichtlich, dass ein enger Zusammenhang 
zwischen Siedlungsstruktur und Energieeffizienz besteht. Der Pro-Kopf-Kraftstoffverbrauch ist 
in geringer verdichteten Siedlungsräumen aufgrund längerer Wegstrecken und einer stärkeren 
Abhängigkeit vom Auto deutlich höher (Bergmann/Kanzlerski/Otto et al. 1993: 499 ff.). Eine Reihe 
planerischer bzw. raumordnerischer Konzepte und Strategien kann an diesem Zusammenhang 
ansetzen und zur Reduktion von Emissionen durch Verkehr beisteuern:

• Die konsequente Orientierung der Siedlungsentwicklung am Zentrale-Orte-System (▷ Zentra-
ler Ort) und am Achsen-System (▷ Achse) ist eine Grundvoraussetzung für die Reduktion von 
Verkehr und damit von Emissionen, da diese Systeme zur Konzentration von bebauten Struk-
turen und zum Schutz von bisher nicht bebauten Bereichen beitragen (vgl. z. B. Bergmann/
Kanzlerski/Otto et al. 1993; Janssen/Albrecht 2008: 67).

• Von besonderer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang die Verknüpfung der Siedlungs- 
planung mit der Planung bzw. dem Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), da 
dies ermöglicht, Neubaugebiete an Haltestellen des ÖPNV zu konzentrieren.
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• Die Umsetzung der Prinzipien der Funktionsmischung und der Verdichtung kann dazu beitra-
gen, dass Grundfunktionen (z. B. Wohnen, Arbeiten, Erholung, Versorgung) enge räumliche 
Bezüge aufweisen und somit Verkehr vermieden wird (Bergmann/Kanzlerski/Otto et al. 1993: 
516). Dies entspricht letztlich dem Leitbild der kompakten Stadt; der Grundgedanke lässt sich 
jedoch auch auf übergeordnete räumliche Ebenen übertragen, indem – statt funktionsräum-
licher Spezialisierungen – die räumliche Integration von Funktionen angestrebt wird (Berg-
mann/Kanzlerski/Otto et al. 1993: 510). 

• Zur Erhaltung kompakter Siedlungsstrukturen leisten Strategien der Innenentwicklung und 
der Brachflächenrevitalisierung wichtige Beiträge (▷  Brachfläche, Konversionsfläche), wie 
auch die Ausweisung von Bereichen für verkehrsintensive Gewerbe, z.  B. Logistikunterneh-
men, an entsprechend geeigneten Standorten durch die Raumordnung, mit dem Ziel, eine 
Erhöhung des Gesamtverkehrsaufkommen zu vermeiden.

Der Regionalplan (▷ Regionalplanung) stellt auf überörtlicher Ebene das zentrale raumpla-
nerische Instrument zur Steuerung des Ausbaus erneuerbarer Energien (▷ Erneuerbare Energien) 
dar. Er nutzt dabei als fachliche Grundlagen regionale Energiekonzepte, Landschaftsrahmen- 
pläne und informelle landschaftsbezogene Plangrundlagen und berücksichtigt die Ergebnisse der 
Umweltprüfung.

3.2 Räumliche Vorsorge für den raumverträglichen Ausbau  
erneuerbarer Energien

Da Investitionsentscheidungen im Bereich von Kraftwerken oder regenerativen Energien sowie 
die Schaffung energieeffizienter Raum- und Verkehrsstrukturen immer auch einen räumlichen 
Bezug haben, ist die räumliche Planung auf allen Planungsebenen ein bedeutender Akteur für er-
folgreichen Klimaschutz. Die Akteure der Raumplanung (Raumordnung und Bauleitplanung) sind 
für Gebiete und Flächen zuständig und verfolgen als Ziel eine Optimierung der gesamträumlichen 
Struktur.

Demgegenüber ist die ▷ Energiewirtschaft marktwirtschaftlich ausgerichtet. Die wenigen gro-
ßen und insgesamt privatwirtschaftlichen Akteure verfolgen gewinnorientierte Ziele und agieren 
nicht nur regions-, sondern auch staatenübergreifend. Die Planung von energiebezogenen Inves-
titionsentscheidungen findet daher nicht im öffentlichen Rahmen statt wie bei vergleichbaren 
Fachplanungen im Bereich des Verkehrs oder der Wasserwirtschaft, wodurch das grundsätzliche 
Spannungsverhältnis zwischen Raumordnung und ihrer Funktion der Einschränkung (Begren-
zung) einerseits und der Gestaltung des Energiesystems über die Förderung von klimaschützen-
den und energiebezogenen Vorhaben andererseits deutlich wird (BBSR 2010: 14).

Kommunale Ebene

Ein effektiver Weg, um die Möglichkeiten der Bauleitplanung für Klimaschutzmaßnahmen im 
BauGB weiter zu stärken, wird in der Klimaschutzklausel in § 1a BauGB gesehen. Damit wird deut-
lich, dass der Klimaschutz auch eine städtebauliche Dimension hat und somit bei der Aufstellung 
von Bauleitplänen zu berücksichtigen ist. Als übergreifende Maßnahme im Bereich der räumli-
chen Vorsorge für den raumverträglichen Ausbau erneuerbarer Energien ist beispielsweise eine 
städtebaulich orientierte Unterstützung beim Einsatz erneuerbarer Energien zu nennen (Kunze 
2012: 54). 
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Überörtliche Ebene

Grundlage für den planerischen Umgang mit erneuerbaren Energien sind meist regionale Ener-
giekonzepte oder Teilabschnitte des Regionalplans. Sie tragen dazu bei, regenerative Energien in 
energiepolitische Konzepte zu integrieren, könnten eine Grundlage für die von der EU geforderten 
Nationalen Aktionspläne für erneuerbare Energien sein, helfen eine ausgewogene Raumentwick-
lung zu ermöglichen und raumunverträgliche Belastungen zu vermeiden (BBSR 2010: 14). 

Konkrete Klimaschutzmaßnahmen tangieren das Planungsrecht unmittelbar dort, wo die 
Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien vom Standort der Anlage (z.  B. im Gebiet eines 
Bebauungsplans) abhängig ist. Ganz überwiegend ist das Planungsrecht mittelbar über die Fra-
ge der Standortwahl (z. B. einer Anlage zur Kraft-Wärme-Kopplung) betroffen (Janssen/Albrecht 
2008). Der Ausbau erneuerbarer Energien benötigt in der Regel Flächen mit einer je nach Energie-
träger spezifischen Eignung (z. B. Windhöffigkeit, Strahlungsgenuss, Nähe zu Produktionsflächen 
von Biomasse), sodass hier eine klare Raumrelevanz besteht. Auch die Auswirkungen der Energie-
erzeugung sind vielfach raumrelevant: So kann Windkraft Lärmemissionen verursachen und sich 
auf das Landschaftsbild und auf den Naturhaushalt auswirken, z. B. auf die Fauna; Freiflächen-
solaranlagen können das Landschaftsbild beeinträchtigen und den Naturhaushalt beeinflussen; 
Biomasse hat eher punktuelle anlagenbezogene Auswirkungen, aber flächenhafte Auswirkungen 
durch den Anbau von Energiepflanzen (Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften 
2010: 8).

Die entscheidenden Impulse für den Klimaschutz gehen von verschiedenen Fachgesetzen aus. 
Insbesondere das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) sowie das Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz 
(KWKG) besitzen Raumrelevanz aufgrund der damit verbundenen Finanzanreize für die Betreiber 
von Anlagen zur Energiegewinnung.

In fast allen Regionen hat die Raumordnung die Aufgabe übernommen, geeignete Räume 
für erneuerbare Energien zu bestimmen bzw. sensible Räume von dieser Nutzung frei zu halten. 
Darüber hinaus spielen infrastrukturelle Fragen eine wichtige Rolle, so z. B. die Frage nach der 
Netzintegration von dezentralen Anlagen der Energieerzeugung oder die Nähe von Abnehmern 
von Wärmeproduktion.

Neben den Raumansprüchen der neuen Anlagen besteht in der Anpassung der Infrastruktur 
an die Anforderungen einer dezentralen Energieversorgung eine große Herausforderung. Als zen-
trale Handlungsmöglichkeiten der Landes- und Regionalplanung lassen sich u. a. von der Landes-
planung vorgegebene Ausbauziele für erneuerbare Energien, die Darstellung von ▷ Gebietskate-
gorien (Vorrang, Eignung), bereichsbezogene Aussagen oder konkrete Einzelstandortsicherungen 
nennen (von Seht 2010: 279).

3.3 Vorsorgende Sicherung natürlicher und technischer Systeme 
zur CO2-Speicherung

Bei der Speicherung von CO2 ist vor allem die natürliche Speicher- und Senkenfunktion der 
Ökosysteme bedeutsam. Darüber hinaus bestehen Möglichkeiten zur technischen Speicherung 
von CO2.
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Überörtliche Ebene

Klima und Ökosysteme sind eng miteinander gekoppelt. Ökosysteme unterliegen nicht nur Verän-
derungen durch den Klimawandel, sondern beeinflussen aufgrund ihrer Fähigkeit, Kohlenstoff zu 
speichern oder freizusetzen, ihrerseits auch die klimatische Entwicklung. Sowohl Böden als auch 
die Vegetation können wichtige Kohlenstoffspeicher darstellen.

Die Landnutzung hat beim Großteil der Ökosysteme einen wichtigen Einfluss darauf, ob die 
Speicherfunktion dauerhaft erhalten wird oder ob sogar mehr Kohlenstoff gebunden werden kann, 
das Ökosystem somit zur Kohlenstoffsenke wird (▷ Ökosystemdienstleistungen). Insbesondere bei 
intensiver Nutzung kann es jedoch auch zu einem Abbau von organischer Substanz und damit zur 
Freisetzung von Kohlenstoff kommen: Das Ökosystem wird zur Kohlenstoffquelle (Intensivierung 
der Nutzung von Wäldern, Entwässerung von Mooren, landwirtschaftliche Bewirtschaftungs- 
weisen, die den Verlust der organischen Substanz verstärken). 

Entsprechend sollte in der Raumplanung und vor allem in der Landschaftsplanung auch 
eine Darstellung von Klimaschutzfunktionen der Ökosysteme bzw. von Restriktionskriterien für 
die Landnutzung erfolgen. Die Raumordnung kann über die entsprechende Begründung von 
Vorranggebieten für Natur und Landschaft oder auch Wälder hier eine unterstützende Rolle ein-
nehmen (▷ Vorranggebiet, Vorbehaltsgebiet und Eignungsgebiet), wobei der langfristigen Vorsorge 
ein hoher Stellenwert zukommen sollte. Aufgrund der notwendigen kleinräumigen Betrachtung 
ist eine Berücksichtigung auf der Ebene der ▷ Landschaftsplanung von großer Bedeutung, zumal 
die Klimaschutzwirkung der unterschiedlichen Ökosystemtypen in der Regel von deren Manage-
ment abhängig ist (vgl. Janssens/Freibauer/Schlamadinger et al. 2005; vgl. auch SRU 2008) und 
somit auch entsprechende Pflege- und Nutzungskonzepte des Naturschutzes entwickelt werden 
müssen. 

Die Sicherung und Stärkung von Kohlenstoffsenken kann nur in enger Abstimmung zwischen 
den Ressorts und den entsprechenden Fachplanungen, in erster Linie Naturschutz und Landwirt-
schaft, erfolgen (SRU 2008; BfN 2009). 

Neben den natürlichen Systemen wurden in letzter Zeit auch Möglichkeiten der Speicherung 
von Treibhausgasen in künstlichen Systemen bzw. mit technischen Mitteln diskutiert, insbeson-
dere die Abscheidung und nachfolgende Speicherung von Kohlendioxid bei Kohlekraftwerken 
(engl. Carbon Capture and Storage – CCS; ▷ Raumordnung des Untergrundes).

2012 ist das Gesetz zur Demonstration und Anwendung von Technologien zur Abscheidung, 
zum Transport und zur dauerhaften Speicherung von Kohlendioxid (Kohlendioxid-Speicherungs-
gesetz – KSpG) in Kraft getreten, welches die Richtlinie 2009/31/EG (CCS-Richtlinie) umsetzt 
und die rechtlichen Grundlagen zur Einlagerung von CO2 liefert. Im Gesetz vorgesehen sind für 
Deutschland eine Höchstspeichermenge von insgesamt vier Millionen Tonnen CO2 pro Jahr und 
jährlich 1,3 Millionen Tonnen pro Speicher sowie eine Länderklausel, die einzelnen Bundesländern 
die Option zum generellen Verbot der CO2-Speicherung auf ihrem Territorium ermöglichen soll. 
Dessen ungeachtet sind Fragen der Verfügbarkeit und der technischen Nutzung von Speichern 
in ökonomischer, technischer und institutioneller Hinsicht ungeklärt, wodurch die Technologie 
gegenwärtig weder ökonomisch noch klima- oder energiepolitisch sinnvoll erscheint. Verschiede-
ne Demonstrationsprojekte wurden zwischenzeitlich nicht weitergeführt, sodass Einschätzungen 
dahin gehen, dass CCS auf dem deutschen Stromsektor bis 2030 keine Rolle spielen wird (von 
Hirschhausen/Herold/Oei 2012: 3 f.).
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4 Fazit

Raumplanung kann sowohl auf der Ebene der Raumordnung als auch der Bauleitplanung einen 
Beitrag zum Klimaschutz leisten. Beiträge zum Klimaschutz durch räumliche Planung können 
prinzipiell in drei Bereichen erfolgen (Fleischhauer/Overbeck/Janssen et al. 2013: 118 f.):

• Minderung von Treibhausgasemissionen durch klimagerechte Siedlungsstrukturen wie durch 
die Senkung des Energieverbrauchs im Verkehrsbereich oder im Siedlungs- und Gebäude- 
bereich: Hier besteht eine hohe Zahl von Ansatzpunkten und Instrumenten. Faktisch können 
durch raumplanerische Maßnahmen in diesem Bereich jedoch nur allmählich CO2-Emissi-
onen in großem Umfang vermieden werden. Gründe dafür sind der Bestandsschutz, hohe 
Kosten für Entschädigungen, die im Gebäudebereich nicht anwendbaren raumplanerischen 
Instrumente usw. Potenziale bestehen auf kommunaler Ebene in einem verstärkten Zugang 
zu Eigentümern über Information und Kommunikation und durch ein verstärktes „Mainstre-
aming“ von Klimaschutz bei örtlich und überörtlich bedeutsamen Investitionen, beispiels-
weise in Verbindung mit Förderprogrammen des Stadtumbaus oder der städtebaulichen 
Sanierung.

• Entwicklung bzw. Sicherung von Flächen für erneuerbare Energien: Der hiermit verbundene 
Flächenbedarf für die Produktion und Verteilung regenerativer Energien erzeugt in hohem 
Maße Raumrelevanz, insbesondere durch die damit einhergehenden Konflikte wie konkurrie-
rende Raumnutzungsansprüche, Akzeptanzprobleme usw. Demzufolge wird hier der stärkste 
Bedarf an raumplanerischen Beiträgen gesehen.

• Sicherung von Kohlenstoffsenken: Diesbezüglich ist die Diskussion noch recht offen und die 
Rolle der Raumplanung lässt sich noch nicht genau bestimmen. Die bestehenden Synergien 
mit Anpassungsmaßnahmen sollten beachtet und ggf. quantitativ gegenübergestellt werden.

Die Ausführungen haben gezeigt, dass die gesetzlichen Rahmenbedingungen einerseits sowie 
die Dynamik des Energiemarkts andererseits wichtige Rahmenbedingungen besonders im Zu-
sammenhang mit der Standortnachfrage durch erneuerbare Energien darstellen. Diese Rahmen-
bedingungen lassen sich nur bedingt durch raumplanerische Instrumente steuern. Gleichwohl 
bestehen aktuelle und potenzielle Konflikte mit anderen Raumfunktionen und Raumnutzungen, 
darüber hinaus auch Konflikte zwischen verschiedenen Maßnahmen des Klimaschutzes und der 
Klimaanpassung (z. B. Wiegand 2010; Fleischhauer/Overbeck/Janssen et  al. 2013). Ähnlich wie 
bei der Klimaanpassung sind dabei verschiedene Interessen aufeinander abzustimmen sowie 
Fachplanungen zu koordinieren. Daraus lässt sich ableiten, dass der Koordinationsfunktion der 
Regionalplanung zunehmende Bedeutung zukommt.

Dies führt zu der Frage nach den Grenzen der Raumordnung und der Bauleitplanung beim 
Klimaschutz. Die Zusammenarbeit mit der energiebezogenen Fachplanung, der gezielte Einsatz 
von Förderinstrumenten, aber auch die Rolle informeller Ansätze werden hier an Bedeutung 
gewinnen.

Zu den Rahmenbedingungen, welche die Gestaltungskraft der Raumplanung beeinflussen, 
ist letztlich auch die jeweils aktuelle Wahrnehmung von bestimmten Problemen zu zählen. So 
steigert die kollektive Erfahrung beispielsweise mit Hitzewellen oder Hochwasserereignissen die 
Handlungsbereitschaft der Politik und Planung im Hinblick auf Klimaschutz und Klimaanpassung.
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